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RS OGH 1978/1/18 8Ob187/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1978

Norm

ABGB §1325 D2b

ZPO §235 Abs4

Rechtssatz

Das Klagebegehren wird konkretisiert und nicht geändert, wenn die Geschädigte mit der Klage das Entgelt für eine

ganztägige Aushilfskraft im Geschäft ihres Gatten begehrt, aber während des erstinstanzlichen Verfahrens, jedoch

nach mehr als drei Jahren nach dem Unfall, vorbringt, die Aushilfskraft sei halbtägig im Geschäft ihres Gatten und

halbtägig im Haushalt tätig gewesen.
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